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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1998

Norm

StPO §285 Abs1

StPO §345 Abs1 Z8

Rechtssatz

Gesetzmäßige Ausführung einer Instruktionsrüge betre5end die Belehrung zu einer unbeantwortet gebliebenen

Eventualfrage. Wird eine Eventualfrage zufolge Bejahung der Hauptfrage gar nicht aktuell, ist zur gesetzmäßigen

Ausführung einer Instruktionsrüge betre5end diese Eventualfrage auch darzulegen, inwiefern sich die behauptete

Unrichtigkeit der Rechtsbelehrung auf die Beantwortung der Hauptfrage ausgewirkt haben sollte.
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